(Briefpapier)
Erklärung zu den illegalen und unvereinbaren Beihilfen (Art.1, Abs.6 Verordnung Nr.800/2008)
Ersatzerklärung des Notarietätsakts
(Art. 47 
 D.P.R. 445 vom 28. Dezember 2000)

Der/die Unterfertigte……………………………………………………….………………… geboren in ………………………………………………………………………...am ……………………….., Inhaber/gesetzlicher Vertreter des Einzelunternehmens/Gesellschaft/Konsortiums……………………………………………………………………………………………………….mit rechtlichem Sitz in ……………………………………………………………………………… Mehrwertsteuernummer …………………………………………………………………………………………
Träger des Projekts [Titel des Projekts angeben] ………………………………….….. …………………………………………………………………….............……………...…………………………………………………………………………………………………….…………… [Projektcode angeben] …………………………………………………………….…… eingereicht im Rahmen des Programms "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" EFRE 2007/2013 der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol (call Nr. 2), 

E R K L Ä R T
bewusst über die strafrechtlichen Sanktionen  laut Art. 76 des D.P.R. 445 vom 28. Dezember 2000 im Fall von Falscherklärungen,

 FORMCHECKBOX 

von der zuständigen staatlichen Behörde keine Aufforderung zur Rückzahlung erhaltener und von der Europäischen Kommission als unvereinbar erklärter staatlicher Beihilfen erhalten zu haben
oder
 FORMCHECKBOX 

genannte Beihilfen,  infolge einer von der staatlichen Behörde erhaltenen Rückzahlungsaufforderung, zurückgezahlt oder auf ein Sperrkonto hinterlegt zu haben.
Ort und Datum 
…………………………………………………………………………………
Der Erklärende
…………………………………………………………………………………


Mitteilung gemäß Datenschutzgesetz (Legl.D. Nr. 196/2003) 

Rechtsinhaber der Daten ist die Autonome Provinz Bozen. Die übermittelten Daten werden von der Landesverwaltung, auch in elektronischer Form, für die Erfordernisse des Landesgesetzes Nr. 10/1992 verarbeitet. Verantwortlich für die Verarbeitung ist der Direktor/die Direktorin der Abteilung für Europa-Angelegenheiten. Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die angeforderten Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können. Bei Verweigerung der erforderlichen Daten können die vorgebrachten Anforderungen und Anträge nicht bearbeitet werden.  Der/die Antragsteller/in erhält auf Anfrage gemäß Artikel 7-10 des Legl.D. Nr. 196/2003 Zugang zu seinen/ihren Daten, Auszüge und Auskunft darüber und kann deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verlangen.

Laut Art. 38 D.P.R. 445/2000 benötigt die vorliegende Erklärung nicht die Beglaubigung der Unterschrift und muss in Anwesenheit des zuständigen Bediensteten unterschrieben oder unterschrieben und dem zuständigen Amt zusammen mit einer nicht beglaubigten Fotokopie eines Personalausweises des Erklärenden übermittelt werden.





Dem Amt vorbehalten





 Im Amt persönlich abgegeben					 Der Beamte 


									(für die Identitätsbestätigung)











il……………………………………                                              ……..…………………………











Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma ed è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e inviata all’ufficio competente, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.





Riservata all'Ufficio





 Consegnata personalmente all’ufficio						 Il Funzionario 


									(per attestazione dell’identità)





il……………………………………                                              ……..…………………………




















� 	Die Ersatzerklärungen des Notarietätsakts laut Art. 47 des D.P.R. 445/2000 unterliegen geeigneten Überprüfungen laut Art. 71 desselben D.P.R.
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